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Axpo Naturstrom  
 
gültig ab 1. Januar 2011 
 
1. Preise 
 

Der Preis eines Produkts bemisst sich in Abhängigkeit vom Verbrauch des Kunden und der 
Wahl des Produkts in Form eines Aufpreises auf die üblichen Standardstromprodukte der 
Glattwerk AG. 
 
Die Mehrwertsteuer von 8 % wird auf den Preisen zusätzlich erhoben und ist auf der 
Rechnung separat ausgewiesen. 
 
 Aufpreis Axpo Naturstrom exkl. MWSt. inkl. MWSt. 
   

blue  +   2.00 Rp./kWh +  2.00 Rp./kWh +  2.16 Rp./kWh 

azur +   8.00 Rp./kWh +  8.00 Rp./kWh +  8.64 Rp./kWh 

Sky  + 24.00 Rp./kWh + 24.00 Rp./kWh + 25.92 Rp./kWh 
 
 
2. Allgemeine Bestimmungen 
 
2.1 Axpo Naturstrom ist nur im Zusammenhang mit den Standardstromprodukten der  
 Glattwerk AG erhältlich.  
 
2.2 Der gelieferte Naturstrom entspricht den strengen und zertifizierten Richtlinien Axpo 

Naturstrom. Naturstrom blue ist nach TÜV EE 02, Naturstrom azur und Naturstrom sky 
nach VdTÜv 1303 zertifiziert. Der gelieferten Qualität wird grösstmögliche Beachtung 
geschenkt. 

 
2.3 Die Axpo Naturstrom Produkte entsprechen den ab 01.10.2000 definierten Produkten: 

 
blue Wasserkraft > 500 kW 

 azur mind. 0.5% Solarenergie, mind. 10% Kleinwasserkraft < 500 kW,  
   mind. 10% Biogas 

sky mind. 10% Solarenergie, mind. 10% Kleinwasserkraft < 500 kW,  
  mind. 10% Biogas 

 
2.4 Pro Geschäftsjahr wird eine ausgeglichene Bilanz zwischen Verkauf und Produktion von 

Axpo Naturstrom Produkten angestrebt. Abweichungen werden auf das folgende 
Geschäftsjahr vorgetragen. Bei Produktionsengpässen können Lieferbeschränkungen 
vorgenommen werden. 

 
2.5 Die Lieferung beginnt ab dem nächst möglichen Zeitpunkt nach Bestellungseingang, bzw. 

rückwirkend für die laufende Verrechnungsperiode. Das Lieferverhältnis gilt auf unbe-
stimmte Dauer und kann jeweils auf Ende einer Verrechnungsperiode mit einer Kündi-
gungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. Die Glattwerk AG kann unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten die Versorgung mit Axpo Naturstrom Produkten einstellen. 

 
2.6 Vorbehalten bleiben in allen Fällen die Bestimmungen nach dem Reglement für die 

Elektrizitätsversorgung, die Bestimmungen für die entsprechende Netznutzung und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Glattwerk AG. 


